
DEKRET DER SCHULFÜHRUNGSKRAFT 

Nr.  2      vom  18.01.2022 

 

Genehmigung des Dreijahresprogramms des Dreijahresprogramms der öffentlichen Bauaufträge 

für die Programmierungsperiode 2022-2023-2024 

 

Na h Ei si ht ah e i  das La desgesetz o  . Ju i , Nr. , „Auto o ie der “ hule , i  
geltender Fassung, insbesondere in den Artikel 13, Absatz 1, welcher vorsieht, dass Schuldirektoren 

und Schuldirektorinnen als Führungskräfte eingestuft werden und in den Absatz 2, welcher vorsieht, 

dass der Schuldirektor oder die Schuldirektorin für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr 

gesetzlicher Vertreter ist; 

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. , „Mit esti u gsgre ie  der 
“ hule , i  gelte der Fassu g, el hes i  Artikel , A satz , orsieht, dass der “ huldirektor oder die 
“ huldirektori  ehe als Vollzugsauss huss  alle Maß ah e  i  Bezug auf die Ver altu g des 
Vermögens der Schule trifft und im Rahmen des vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets (ehemals 

Haushalts ora s hlag , ü er die Ver e du g der Geld ittel zur Dur hführu g der i  die 
Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt;   

nach Einsichtnahme in den im Sinne des Landesgesetzes Nr. 12/2000, Artikel 4 erstellten und auf der 

Webseite der Schule veröffentlichten Dreijahresplans des Bildungsangebotes der Schule und in das 

diesbezügliche Finanzbudget; 

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, „Besti u ge  ü er die 
öffe tli he Auftrags erga e , i  gelte der Fassu g, i s eso dere i  de  Artikel  ü er die 
Programmierung der Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben, Dienstleistungen und 

Gütern/Lieferungen, welcher vorsieht, dass die öffentlichen Auftraggeber, und somit auch die 

öffentlichen Schulen in ihrer Eigenschaft als Vergabestellen im Sinne von Artikel 2, Absatz 2, Buchstabe 

a) des Landesgesetzes Nr. 16/2015, angehalten sind, ein Zweijahresprogramm der Güter/Lieferungen 

und Dienstleistungen sowie ein Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge auszuarbeiten und 

zu genehmigen; 

nach Einsichtnahme in den Absatz 3 des Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, welcher vorsieht, 

dass im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge und in den entsprechenden jährlichen 

Aktualisierungen, die Arbeiten mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000 Euro enthalten 

sind;   

nach Einsichtnahme in den Absatz 4 des Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, welcher vorsieht, 

dass im Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen und in den entsprechenden 

jährlichen Aktualisierungen, die Beschaffungen von Gütern/Lieferungen und Dienstleistungen mit 

einem geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro enthalten sind; 
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nach Einsichtnahme in den Absatz 7 des Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, welcher vorsieht, 

dass das Zweijahresprogramm der Beschaffungen  von Gütern/Lieferungen und Dienstleistungen und 

das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen 

Aktualisieru ge  auf der Plattfor  I for atio ssyste  öffe tli he Verträge  eröffe tli ht erde ;  

 

v e r f ü g t  

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT 

 

 festzustellen, dass die Schule, im Sinne der einschlägigen Bestimmungen, nicht verpflichtet ist, das 

Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge für die Programmierungsperiode 2022-2023-2024 

zu erstellen, da keine Arbeiten mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000 Euro geplant sind. 
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